
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Betriebseinnahmen:  „Corona-Überbrü-
ckungshilfe Plus“ ist zu versteuern

Während der Corona-Pandemie konn-
ten bestimmte Unternehmer die „Über-
brückungshilfe Plus“ des Landes Nord-
rhein-Westfalen von bis zu 3.000 Euro in 
Anspruch nehmen. Die Frage ist, ob diese 
Überbrückungshilfe den steuerpflichtigen 
Betriebseinnahmen zuzurechnen ist oder 
steuerfrei bleiben kann, weil sie vermeint-
lich (auch) zur Bestreitung der Lebenshal-
tungskosten gezahlt wurde. Das Finanzge-
richt Düsseldorf hat nun entschieden, dass 
der Betrag als Betriebseinnahme zu erfas-
sen ist, allerdings die Revision zugelassen, 
die bereits unter dem Az. II R 23/23 beim 
Bundesfinanzhof anhängig ist (Urteil vom 
7.11.2023, 13 K 570/22 E; Quelle: FG Düssel-
dorf, NL  12/2023). 

Der Kläger erzielte als Freiberufler Einkünf-
te aus selbstständiger Arbeit. Im August 
2020 gewährte ihm die Bezirksregierung 

Düsseldorf eine Überbrückungshilfe Plus 
von 3.000 Euro. Der Freiberufler versteu-
erte diesen Betrag nicht, da er der Auf-
fassung ist, dass die Hilfe als Ersatz für 
die Grundsicherung gezahlt worden sei, 
die die Unternehmer bei Ausbleiben die-
ser Zahlung hätten in Anspruch nehmen 
müssen. Deshalb müssten die Besteue-
rungsgrundsätze der Grundsicherung, die 
schließlich steuerfrei und damit im Ergeb-
nis steuerlich unbeachtlich sei, entspre-
chende Anwendung finden. Demgegenüber 
qualifizierte das Finanzamt die Soforthilfe 
als steuerpflichtige Betriebseinnahme. 
Auch das Finanzgericht erachtete den An-
satz der Corona-Überbrückungshilfe bei 
den Einkünften aus selbstständiger Arbeit 
als rechtmäßig. Begründung: Zwischen den 
Leistungen und dem Betrieb des Klägers 
bestehe ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang, da die Überbrückungshilfe NRW 
nur an Unternehmer gezahlt worden sei, 
die ihre Tätigkeit während des Förderzeit-
raums im Haupterwerb von einer in NRW 
befindlichen Betriebsstätte oder einem 
in NRW befindlichen Sitz der Geschäfts-
führung aus ausgeführt hätten. Die Zah-
lung der NRW-Überbrückungshilfe Plus 

sei zudem von der Höhe des Umsatzes im 
Förderzeitraum abhängig gewesen. Die Zu-
wendungen seien vom Land NRW geleistet 
worden, um dem Empfänger die Möglich-
keit zu geben, sich weiter der betrieblichen 
oder freiberuflichen Tätigkeit zu widmen. 
Diese betriebliche Veranlassung der Zah-
lungen der NRW-Überbrückungshilfe Plus 
würde nicht dadurch aufgehoben, dass 
die gewährten Mittel zur Deckung von 
Privataufwendungen verwendet werden 
durften. Eine entsprechende Anwendung 
der Steuerbefreiung von Leistungen des 
Arbeitslosengeldes II auf Bezüge aus öf-
fentlichen Mitteln für Personen, die nicht 
arbeitsuchend sind, sondern Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit erzielen, käme nicht 
in Betracht.

Firmenwagen: Auch digitales  
Fahrtenbuch immer zeitnah führen

Für einen Firmen-Pkw, der zum Betriebs-
vermögen gehört, muss grundsätzlich 
ein Privatanteil versteuert werden, der 
sich entweder nach der so genannten 
Ein-Prozent-Regelung oder aber nach der 
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Fahrtenbuchmethode ermittelt. Wer ein 
Fahrtenbuch führt, muss die Eintragungen 
zeitnah vornehmen. Dies gilt auch für ein 
elektronisches Fahrtenbuch. Zudem dürfen 
die Daten in einem elektronischen Fahr-
tenbuch programmtechnisch nicht änder-
bar sein. Zumindest müssen Änderungen 
protokolliert werden; dieses Änderungs-
protokoll darf sich aber nicht in „Unter-
dateien verstecken“, sondern muss augen-
scheinlich sein (FG Düsseldorf, Urteil vom 
24.11.2023, 3 K 1887/22 H(L)).

Der Sachverhalt: Der Kläger führte für 
seine Firmenwagen jeweils elektronische 
Fahrtenbücher. In der damaligen Konfor-
mitätserklärung des Herstellers hieß es, 
dass dessen Software bei ordnungsgemä-
ßer Anwendung die an ein elektronisches 
Fahrtenbuch zu stellenden gesetzlichen 
Anforderungen erfülle. Allerdings erlaub-
te es das Programm, dass Fahrten bis zum 
monatlichen Abschluss geändert oder ge-
löscht werden konnten. Erst nach dem Ab-
schluss waren nachträgliche Änderungen 
technisch ausgeschlossen. Immerhin wur-
den die Änderungen, die bis zum Abschluss 
vorgenommen wurden, in einer internen 
Datei protokolliert. Der Kläger notierte 
die durchgeführten Fahrten zunächst auf 
einem Zettel. Erst jeweils nach den Tank-
vorgängen, die mitunter einige Wochen 
auseinanderlagen, gab er die Daten dann 
neben des Kostenbelegs in das elektro-
nische Fahrtenbuch ein. Am Monatsende 
wurde das Fahrtenbuch abgeschlossen, 
ausgedruckt und archiviert. Das Finanzamt 
kam zu dem Schluss, dass das Fahrtenbuch 
nicht ordnungsgemäß sei, da die Eintra-
gungen nicht zeitnah erfolgt seien, son-
dern eine Aktualisierung nur im drei- bis 
sechswöchigen Rhythmus erfolgt sei. Das 
Fahrtenbuch sei deshalb zu verwerfen und 
der geldwerte Vorteil sei unter Anwendung 
der Ein-Prozent-Regelung zu ermitteln. Die 
hiergegen gerichtete Klage wurde abgewie-
sen.

Begründung: Ein digitales Fahrtenbuch ist 
nur dann ordnungsgemäß, wenn nachträg-
liche Veränderungen von eingegebenen 
Daten programmtechnisch ausgeschlos-
sen sind oder Änderungen dokumentiert 
werden. Diese Dokumentation muss aber 
bereits bei gewöhnlicher Einsichtnahme 
in das elektronische Fahrtenbuch erkenn-
bar sein. Die im Streitfall geführten elek-
tronischen Fahrtenbücher erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht. Denn es wurde 
zur Erstellung der Fahrtenbücher ein Pro-
gramm verwendet, das nachträgliche Än-
derungen zulässt, ohne diese Änderungen 
im Fahrtenbuch selbst offenzulegen. Reine 
Protokolldateien reichen für augenschein-
liche Dokumentationszwecke nicht aus. Die 
Fahrtenbücher wurden auch nicht zeitnah 
geführt. Eine zeitnahe Führung liegt vor, 

wenn der Nutzer des Fahrzeugs die Eintra-
gungen im Anschluss an die betreffenden 
Fahrten vornimmt. Der Kläger hat aber 
eingeräumt, dass die Eintragungen in das 
Fahrtenbuch gebündelt - erst nach jedem 
Tankvorgang - vorgenommen und die Fahr-
ten in der Zwischenzeit lediglich auf Notiz-
zetteln festgehalten worden seien. Die ge-
bündelte Eintragung der Fahrten mehrerer 
Tage bzw. sogar Wochen wird nicht den an 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu stel-
lenden Anforderungen gerecht.

Praxistipp:
Sofern elektronische Fahrtenbücher 
genutzt werden, in denen die Fahrten 
(Bewegungsdaten) automatisch per 
GPS erfasst werden, müssen fehlende 
Angaben - insbesondere der Fahrtan-
lass - auch hier zeitnah nachgetragen 
werden, und zwar innerhalb eines Zeit-
raums von bis zu sieben Kalendertagen 
nach Abschluss der jeweiligen Fahrt 
(BMF-Schreiben vom 4.4.2018, BStBl 
2018 I S. 592). 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Lohnsteuerbescheinigungen: Ermittlung 
der Id-Nr. für elektronische Übermittlung

Bereits mit dem Ende des Veranlagungs-
zeitraums 2022 wurde die Abschaffung 
der elektronischen Transfer-Identifika-
tions-Nummer (eTIN) beschlossen. Für die 
elektronische Übermittlung von Lohnsteu-
erbescheinigungen (§ 41b Abs. 1 Satz 2 EStG) 
ist daher ab dem Veranlagungszeitraum 
2023 zwingend die Angabe einer steuerli-
chen Identifikationsnummer notwendig. 
Nun hat das Bundesfinanzministerium zu 
der Frage Stellung genommen, wie Arbeit-
geber die steuerliche Identifikationsnum-
mer für die elektronische Übermittlung 
von Lohnsteuerbescheinigungen ermitteln 
sollten, wenn diese noch nicht vom Arbeit-
nehmer mitgeteilt wurde. Zudem wird dar-
gelegt, wie zu verfahren ist, wenn die steu-
erliche Identifikationsnummer durch den 
Arbeitnehmer schuldhaft nicht vorgelegt 
wurde und auch nicht ermittelt werden 
kann (BMF-Schreiben vom 23.1.2024, IV C 5 
-S 2295/21/10001 :001). Danach gilt:

Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbeschei-
nigung übermittelt und versichert der Ar-
beitgeber, dass das Dienstverhältnis nach 
Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden 
und der Arbeitnehmer trotz Aufforderung 
pflichtwidrig seine Identifikationsnummer 
bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zustän-
dige Finanzamt die Identifikationsnummer 

des Arbeitnehmers auf formlose schriftli-
che Anfrage des Arbeitgebers mit. Die An-
frage hat den Namen, das Geburtsdatum 
sowie die Anschrift des Arbeitnehmers zu 
enthalten. Von einer Pflichtwidrigkeit ist 
auch auszugehen, wenn der Arbeitnehmer 
der Aufforderung ohne Begründung nicht 
nachkommt. Eine Mitteilung erfolgt bei 
Vorliegen der oben genannten Vorausset-
zungen auch dann, wenn die Identifikati-
onsnummer dem Arbeitnehmer erstmals 
zuzuteilen ist. Einer Bevollmächtigung 
oder Zustimmung des Arbeitnehmers be-
darf es insoweit nicht. Unabhängig davon 
kann der Arbeitgeber generell die Zutei-
lung bzw. die Mitteilung der steuerlichen 
Identifikationsnummer des Arbeitnehmers 
beim zuständigen Finanzamt beantragen, 
wenn ihn der Arbeitnehmer hierzu bevoll-
mächtigt hat (vgl. § 80 Abs. 1 AO; § 39 Abs. 3 
Satz 2 und 4 EStG).

Legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die 
steuerliche Identifikationsnummer schuld-
haft nicht vor und kann der Arbeitgeber 
diese entsprechend den obigen Verfahren 
nicht erhalten, hat er regelmäßig die Lohn-
steuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln (§ 
39c Abs. 1 Satz 1 EStG i. V. m. § 38b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 EStG). Dies gilt insbesondere 
für Betriebsrentner und Versorgungsemp-
fänger, die im Ausland ansässig sind und 
denen die Unterlagen zur Erteilung einer 
steuerlichen Identifikationsnummer zuge-
schickt wurden, diese jedoch bisher noch 
nicht beantragt haben; Arbeitnehmer - ins-
besondere auch aus dem Ausland -, die nur 
für kurze Zeit vom Arbeitgeber beschäftigt 
werden und die dem Arbeitgeber ihre steu-
erliche Identifikationsnummer bisher nicht 
mitgeteilt haben (mit Ausnahme der im 
BMF-Schreiben vom 7.11. 2019, BStBl. I S. 
1087 unter Abschnitt 3 bezeichneten Fälle); 
Zahlungen an Sterbegeldempfänger; Ar-
beitnehmer, die sich weigern, dem Arbeit-
geber die steuerliche Identifikationsnum-
mer mitzuteilen.

Nur in den Fällen, in denen der Arbeitneh-
mer die fehlende Mitteilung der steuerli-
chen Identifikationsnummer nicht zu ver-
treten hat oder der Arbeitgeber aufgrund 
von technischen Störungen die steuerliche 
Identifikationsnummer nicht abrufen kann, 
kann der Arbeitgeber für die Lohnsteuer-
berechnung die voraussichtliche Steuer-
klasse längstens für drei Kalendermonate 
zu Grunde legen (vgl. § 39c Abs. 1 Satz 2 
EStG).

Stipendien: Leistungen aus Heisen-
berg-Stipendium können steuerfrei sein

Stipendien sind unter bestimmten Voraus-
setzungen steuerfrei (§ 3 Nr. 44 EStG). So 
darf das Stipendium einen für die Erfül-
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lung der Forschungsaufgabe oder für die 
Bestreitung des Lebensunterhalts und die 
Deckung des Ausbildungsbedarfs erfor-
derlichen Betrag nicht übersteigen. Zudem 
darf der Empfänger im Zusammenhang mit 
dem Stipendium nicht zu einer bestimmten 
wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Gegenleistung oder zu einer bestimmten 
Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet sein. 
Die Finanzverwaltung will Leistungen aus 
dem „Heisenberg-Programm“ nicht nach 
§ 3 Nr. 44 EStG begünstigen, da es ihrer 
Ansicht nach den „erforderlichen Betrag“ 
übersteigt (OFD Frankfurt/M., Verfügung 
vom 9.4.2019, S 2121 A - 013 - St 231). Dem 
ist der Bundesfinanzhof nun entgegenge-
treten (BFH-Beschluss vom 24.10.2023, VIII 
R 11/22).  Nach Auffassung des BFH hat 
das Stipendium im Urteilsfall nicht den für 
die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder 
für die Bestreitung des Lebensunterhalts 
erforderlichen Betrag überstiegen. Der 
erforderliche Betrag bestimme sich nach 
dem Alter des Stipendiaten, der akademi-
schen Vorbildung sowie den nach der Ver-
kehrsauffassung erforderlichen typischen 
Lebenshaltungskosten in der konkreten 
sozialen Situation. Für die Einhaltung die-
ser Bedingung sei es ein gewichtiges Indiz, 
wenn das Stipendium zuvor bezogene und 
nunmehr ausfallende Einnahmen nicht 
wesentlich übertrifft. Dies sei im Vergleich 
zu dem vorherigen Einkommen als Univer-
sitätslehrer nicht der Fall gewesen. Auch 
die weitere Bedingung sei erfüllt, da der 
Stipendiat im Zusammenhang mit dem 
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen Gegenleistung verpflichtet 
war. Zwar oblag ihm, über seine Forschun-
gen zu berichten und etwaige Ergebnisse 
zu veröffentlichen. Eine „bestimmte wis-
senschaftliche“ Gegenleistung hatte er 
damit aber nicht zu erbringen. Vielmehr 
war er in der Wahl des Forschungsthemas 
weitgehend und in dessen Bearbeitung 
völlig frei. Auch zu einer Lehrtätigkeit sei 
er gegenüber der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft nicht verpflichtet. 

Immobilienbesitzer

Grundstücksverkauf: Teilverkauf des 
Gartens kann Steuerpflicht auslösen

Wer eine Immobilie innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erwerb wieder verkauft, 
muss einen eventuellen Veräußerungsge-
winn versteuern. Steuerfrei bleibt - unter 
bestimmten Voraussetzungen - nur der 
Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims. 
Was aber gilt, wenn lediglich ein Teil des 
Grundstücks, auf dem sich das Eigenheim 
befindet, verkauft wird und das Haus mit-
samt des Restgrundstücks weiter selbst 
genutzt wird? 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 

dass der Teilverkauf eines Grundstücks, 
hier eines Gartenteils, die so genannte 
Spekulationsbesteuerung auslöst (BFH-Ur-
teil vom 26.9.2023 IX R 14/22). 

Der Sachverhalt: Eheleute erwarben in 2014 
ein Einfamilienhaus mitsamt eines sehr 
großen Grundstücks. Als im Jahre 2018 in 
der Nachbarschaft gebaut wurde, erkann-
ten die Eheleute, dass auf ihrem Grund-
stück noch ein weiteres Gebäude errichtet 
werden könnte. Daraufhin veranlassten sie 
die Teilung des Grundstücks und veräußer-
ten in 2019 eine Parzelle. Dem Finanzamt 
gegenüber erläuterten sie, dass sie ledig-
lich einen Teil ihres Gartens des von ihnen 
selbst genutzten Grundstücks veräußert 
hätten. Das von ihnen in 2014 angeschaff-
te Grundstück in dem kleinen Dorf sei von 
ortsüblicher Größe gewesen. Das Finanz-
amt und nun auch der BFH waren dennoch 
der Auffassung, dass ein steuerpflichtiges 
Veräußerungsgeschäft (§§ 22, 23 EStG) vor-
gelegen habe. Dies sei auch dann gegeben, 
wenn das restliche Grundstück weiterhin 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt werde. 

Begründung: Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 EStG sind Gewinne aus Grundstücksver-
käufen grundsätzlich als privates Veräu-
ßerungsgeschäft steuerpflichtig, wenn 
Erwerb und Verkauf der Immobilie binnen 
zehn Jahren stattfinden. Eine Ausnahme 
von der Besteuerung ist nur dann gegeben, 
wenn die Immobilie vom Steuerpflichti-
gen selbst bewohnt wird. Mangels eines 
auf dem Grundstück befindlichen Gebäu-
des können unbebaute Grundstücke nicht 
bewohnt werden. Dies gilt auch, wenn ein 
vorher als Garten genutzter Grundstück-
steil abgetrennt und dann veräußert wird. 
Ein einheitlicher Nutzungs- und Funktions-
zusammenhang zwischen dem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude und 
dem dazugehörenden Grund und Boden 
entfällt, soweit von dem bisher ungeteil-
ten Wohngrundstück ein (unbebauter) Teil 
abgetrennt wird. Die beiden dadurch ent-
standenen Grundstücke sind in Bezug auf 
ihre „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ 
jeweils getrennt zu betrachten.

Grundstücksverkauf: Nutzung durch 
Elternteil gilt nicht als Eigennutzung

Wer sein Eigenheim verkauft, muss keinen 
Veräußerungsgewinn („Spekulationsge-
winn“) versteuern, selbst wenn zwischen 
Erwerb und Verkauf nicht mehr als zehn 
Jahre liegen. Voraussetzung ist aber, dass 
die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde. Es ist in der Rechtspre-
chung anerkannt, dass die unentgeltliche 
Überlassung einer Wohnung an ein unter-
haltsberechtigtes Kind als Eigennutzung 
der Eltern gilt, wenn die Eltern für ihr Kind 

noch Kindergeld oder den Kinderfreibetrag 
erhalten (BFH-Urteil vom 24.5.2022, IX R 
28/21). 

Kürzlich hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass die Überlassung einer 
Wohnung an einen unterhaltsberechtig-
ten Elternteil aber nicht als Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken im Sinne des § 23 
EStG gilt. Der Verkauf der Immobilie inner-
halb der zehnjährigen „Spekulationsfrist“ 
war daher steuerpflichtig (BFH-Urteil vom 
14.11.2023, IX R 13/23).

Der Sachverhalt: Die Kläger (Eheleute) er-
warben im Jahr 2009 eine Eigentumswoh-
nung, die sie unentgeltlich an die Mutter 
der Klägerin überließen. Nach dem Tod der 
Mutter im Jahr 2016 verkauften die Kläger 
die Wohnung. Das Finanzamt berücksich-
tigte einen Gewinn aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG aufgrund des Verkaufs der Wohnung. 
Es war der Ansicht, dass die Überlassung 
an die Mutter/Schwiegermutter anders 
als eine Überlassung an unterhaltsbe-
rechtigte Kinder keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken darstelle. Der Verkauf sei 
daher steuerpflichtig. Dagegen trugen die 
Eheleute unter anderem vor, eine Differen-
zierung zwischen unterhaltsberechtigten 
Kindern und anderen zivilrechtlich un-
terhaltsberechtigten Personen sei wider-
sprüchlich. Doch mit dieser Argumentation 
vermochten sie weder das Finanzamt noch 
die Richter des BFH zu überzeugen. Nach 
Ansicht des Gerichts ist die Differenzierung 
zwischen einer Überlassung an unterhalts-
berechtigte Kinder und Eltern dadurch ge-
rechtfertigt, dass bei Kindern typisierend 
eine Unterhaltspflicht und das Entstehen 
von Aufwendungen für die Eltern anzuneh-
men sei. 

Praxistipp:
Die Kläger hatten in den Vorjahren 
keine Unterhaltsleistungen an die Mut-
ter/Schwiegermutter geltend gemacht 
(§ 33a EStG). Ob anders entschieden 
worden wäre, wenn deren Bedürftigkeit 
tatsächlich dargelegt worden wäre, ist 
nicht erkennbar. Sowohl das Finanzge-
richt als Vorinstanz als auch der BFH 
haben diese Frage nicht abschließend 
beantwortet.

Kapitalanleger

Ausschüttungsanspruch im Erbe: Steuer-
liche Doppelbelastung ist rechtens

Wenn im Rahmen einer Erbschaft Anteile 
an Kapitalgesellschaften auf den Erben 
übergehen, erwirbt dieser mitunter be-
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stehende Ausschüttungsansprüche mit. 
Folglich vereinnahmt erst der Erbe die 
entsprechenden Erträge und muss diese 
versteuern. Ausnahmen von diesem „Zu-
flussprinzip“ bestehen bei beherrschen-
den Gesellschaftern. Zu berücksichtigen ist 
aber, dass die Ansprüche auf die künftigen 
Erträge bereits die Bemessungsgrundlage 
für die Erbschaft-steuer erhöht haben, so 
dass diese einmal der Erbschaft- und dann 
auch noch der Abgeltungsteuer (Kapitaler-
tragsteuer) unterliegen. 
Wie das Finanzgericht Münster nun zum 
zweiten Mal entschieden hat, ist diese 
Doppelbelastung mit Erbschaft- und Abge-
ltungsteuer zulässig. Es hat geurteilt, dass 
die Abgeltungsteuer, die auf den Ausschüt-
tungsanspruch gegen eine GmbH entfällt, 
nicht als Nachlassverbindlichkeit bei der 
Erbschaftsteuer abzuziehen ist (FG Müns-
ter, Urteil vom 2.11.2023, 3 K 2755/22 Erb). 

Der Kläger erwarb im Wege eines Ver-
mächtnisses von seinem verstorbenen 
Vater einen Anteil an einer GmbH in Höhe 
von 12,5 Prozent des Stammkapitals. Vor 
dem Tod des Vaters hatte die Gesellschaf-
terversammlung eine Ausschüttung be-
schlossen, die in Höhe von 187.500 Euro 
auf den Vater entfiel und nach dessen Tod 
unter Einbehalt von Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag an den Kläger 
ausbezahlt wurde. Das Finanzamt setzte 
im Erbschaftsteuerbescheid die Forde-
rung mit dem Nennwert von 187.500 Euro 
an. Demgegenüber begehrte der Kläger, 
die Kapitalertragsteuer und den Solidari-
tätszuschlag als Nachlassverbindlichkeit 
in Abzug zu bringen. Die Steuer sei zwar 
im Zeitpunkt des Todes formal noch nicht 
entstanden, ihre Entstehung sei aber hin-
reichend sicher gewesen. Doch das Finanz-
amt und auch das Finanzgericht beurteilen 
dies anders.
Begründung: Der Ausschüttungsanspruch 
gegenüber der GmbH sei mit dem Nenn-
wert anzusetzen. Eine Bewertung unter-
halb des Nennwerts im Hinblick auf die Ka-
pitalertragsteuer komme nicht in Betracht, 
da es sich hierbei um eine besondere 
Form der Erhebung der Einkommensteuer 
handele und nicht um eine wertmindern-

de Eigenschaft. Ein Abzug der Steuer als 
Nachlassverbindlichkeit komme ebenfalls 
nicht in Betracht. Insbesondere handele es 
sich nicht um vom Erblasser herrührende 
Schulden. Zwar sei die wirtschaftliche Ur-
sache für die Belastung der Ausschüttung 
mit Kapitalertragsteuer bereits mit dem 
Beschluss der Gesellschafterversammlung 
und damit vor dem Tod des Vaters gesetzt 
worden. Der für die Abzugsfähigkeit maß-
gebliche Umstand, nämlich die Verwirkli-
chung des einkommensteuerlichen Tatbe-
stands, sei jedoch erst mit dem Zufluss der 
Ausschüttung beim Kläger erfolgt. Da der 
Vater kein beherrschender Gesellschaf-
ter gewesen sei, sei noch kein Zufluss im 
Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses 
anzunehmen. Schließlich sei es auch ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 
dass ein Sachverhalt kumulativ der Erb-
schaftsteuer und der Einkommensteuer 
unterliegt, da es um unterschiedliche Tat-
bestände gehe. Der Gesetzgeber habe bei 
der Wahl des Steuergegenstandes einen 
weiten Gestaltungsspielraum (Quelle: FG 
Münster, NL Dez. 2023). 

Bereits zuvor hatte das FG Münster ent-
schieden, dass auch keine einkommen-
steuerliche Ermäßigung in Betracht kommt. 
Nach § 35b EStG werden Einkünfte, die im 
Veranlagungszeitraum oder in den voran-
gegangenen vier Veranlagungszeiträumen 
zugleich der Erbschaftsteuer unterlegen 
haben, zwar steuermindernd berücksich-
tigt, wenn auch nur mit einem bestimmten 
Prozentsatz. Allerdings sei die Steuerermä-
ßigung nach § 35b EStG auf Kapitaleinkünf-
te, die dem Abgeltungssteuersatz unterlie-
gen, nicht anwendbar (FG Münster, Urteil 
vom 17.2.2021, 7 K 3409/20 AO).

Alle Steuerzahler

Spenden: Förderung des demokrati-
schen Staatswesens gemeinnützig

Bei Vereinen, die politische Zwecke verfol-
gen, steht oftmals die Gemeinnützigkeit 
in Frage. Am bekanntesten ist wohl der 

Rechtsstreit um die Organisation Attac, 
der nach dem BFH-Urteil vom 10.10.2019 
(V R 60/17) auch das Bundesverfassungs-
gericht beschäftigt (1 BvR 697/21). Der At-
tac-Organisation wurde seinerzeit die Ge-
meinnützigkeit aberkannt, denn es gehe 
ihr nicht um politische Bildung, sondern 
um die Durchsetzung eigener politischer 
Vorstellungen. Bezüglich des Vereins  
innn.it hat das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg hingegen kürzlich entschieden, 
dass dieser gemeinnützig tätig ist (Urteil 
vom 14.11.2023, 8 K 8198/22). Der Sach-
verhalt: Die Petitions- und Kampagnen-
plattform innn.it (e.V.) betreibt eine On-
line-Plattform, über die die Nutzer eigene 
Kampagnen jeglicher Art veröffentlichen 
können („Online-Petition“). In 2019 hatte 
der Verein seine Steuererklärung für die 
Jahre 2016 und 2017 eingereicht. Das Fi-
nanzamt verweigerte dem Verein zwar die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Die 
hiergegen gerichtete Klage hatte jedoch 
Erfolg. Allerdings wurde die Revision zuge-
lassen, die beim Bundesfinanzhof bereits 
unter dem Az. V R 28/23 vorliegt.

Die „allgemeine Förderung des demokrati-
schen Staatswesens“ ist ein förderwürdi-
ger Zweck. Nach Auffassung des Gerichts 
muss sich der Begriff aus grundrechtlich 
verbürgten Prinzipien, Rechten und Wer-
ten ableiten lassen. Dazu gehört insbe-
sondere die Förderung der Ausübung der 
grundgesetzlich verbürgten Grundrechte, 
wie im Streitfall der Meinungsfreiheit, so-
wie der Förderung allgemeiner demokra-
tischer Teilhabe, die sich aus dem Demo-
kratieprinzip ergibt. Das demokratische 
Prinzip bedingt nicht nur die Parteien- und 
Wahldemokratie, sondern erfordert gene-
rell den aufgeklärten Bürger. Demokratie 
ist ohne Meinungs- und Versammlungs-
freiheit nicht denkbar. Damit fördert der 
Kläger das demokratische Staatswesen in 
seinem Kernbereich. Im Umkehrschluss 
führt die auf den Kernbereich zielende 
Förderung dazu, dass die einzelne Tätig-
keit nicht zwingend messbare Erfolge auf-
weisen muss; die Förderung der Einzelnen 
und deren Erfahrungen im demokratischen 
Prozess genügt. 
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